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AIHK-Wirtschaftsumfrage:Aufhebung des Franken/Euro-Mindestkurses – das Jahr danach

Firmen erwarten eine Stabilisierung
Die aktuelle Wirtschaftsumfra-
ge 2016 zeigt, dass die Aargauer
Industrie- und Handelsunter-
nehmen im angelaufenen Jahr
eine Stabilisierung erwarten.
Man geht nicht mehr von weiter
sinkenden Umsätzen aus, erwar-
tet allerdings auch keinen Auf-
schwung. Die Mehrheit der
Branchen stuft das Geschäfts-
jahr 2015 trotz gesunkener (Ex-
port-)Umsätze rückblickend
doch als zumindest befriedigend
ein – dies trotz der historisch
schnellen Frankenaufwertung.
Als Reaktion auf die Franken-
stärke planen dennoch fast 40
Prozent der Industriebetriebe
eine Verringerung der Personal-
kosten.

pd. Die Aargauische Industrie- und
Handelskammer (AIHK) hat im Janu-
ar bei ihren Mitgliedern die AIHK-
Wirtschaftsumfrage durchgeführt. 675
Unternehmen (5 Prozent mehr als im
Vorjahr) mit über 61’000 Beschäftigten
haben sich daran beteiligt. Die bemer-
kenswerte hohe Rücklaufquote von 51
Prozent lässt sehr aussagekräftige
Schlüsse über die aktuelle Verfassung
der AargauerWirtschaft zu.

Stabilisierung erwartet
Vor rund einem Jahr läutete der

Entscheid der Schweizerischen Natio-
nalbank, den Mindestkurs von 1,20
Franken zum Euro aufzuheben, das
Jahr des «Frankenschocks» ein. Zum
heutigen Zeitpunkt lassen die Zahlen
für das Wirtschaftsjahr 2015 zwar eine
Wachstumsdelle, aber keine Rezession
erwarten. Dennoch: Die Frankenauf-
wertung war und bleibt die grosse He-
rausforderung und trifft den Kanton
Aargau aufgrund seines exportorien-
tierten, wechselkurssensitiven Bran-
chenportfolios besonders stark. Die
AIHK-Wirtschaftsumfrage zeigt, dass
die Mehrheit der Aargauer Branchen
das Jahr des Frankenschocks rückbli-
ckend doch als zumindest befriedigend
beurteilt. Dass die von der Wechsel-
kurssituation am stärksten betroffenen
Industriebranchen sowie der Handel
trotz gesunkenen Gesamt- und Expor-
einnahmen das Jahr mehrheitlich als
befriedigend beurteilen, lässt vermu-
ten, dass man diese Einschätzung in
Anbetracht der schwierigen Situation
zu interpretieren hat:Die wechselkurs-
sensitiven Branchen hätte es noch
schlimmer treffen können.Der Dienst-
leistungssektor betrachtet 2015 noch
als schwach positiv.Negativ wirkte sich
die Frankenaufwertung 2015 auf die
Ertragslage der wechselkurssensitiven
Industriebranchen sowie den Handel
aus. Der höhere Frankenaussenwert
drückt kräftig auf die Gewinnmargen
der Unternehmen, was wiederum de-
ren Investitionsbereitschaft verringert.

Erwartungen: schwach positiv
Da die Industrie- und Handelsun-

ternehmen im angelaufenen Jahr nicht
mehr von weiter sinkenden Umsätzen
und Exporten ausgehen, aber auch
noch nicht von steigenden Verkäufen,

reicht die Erwartung im Ausblick ins-
gesamt – wie bereits im Rückblick –
von befriedigend bis schwach positiv.
Wie einzelne Konjunkturexperten er-
warten auch die Aargauer Unterneh-
men, dass man die Talsohle bereits im
Laufe dieses Jahres durchschreiten
wird.

Keine Umsatzsteigerungen erwartet
Sichtbar wird aber auch, dass die

Mehrheit der Branchen nicht von stei-
genden Umsätzen ausgeht. Gemäss
den Einschätzungen der Aargauer In-
dustriebetriebe wird sich der Einkaufs-
preiszerfall im Jahr 2016 verringern.
Der Rückgang der Einkaufsbzw. Im-
portpreise wird aktuell noch durch den
Rückgang der Rohstoffpreise unter-
stützt und hat gemäss der AIHK-Um-
frage bei den Industriebranchen zu
deutlich gesunkenen Verkaufspreisen
imAusland geführt.

Verringerung der Einkaufskosten und
Verkaufspreisnachlässen

Die Spezialumfrage zu bereits er-
folgten und noch geplanten Reaktio-
nen auf die Frankenaufwertung zeigt
eindrücklich, dass die überwiegende
Mehrheit der Industrieunternehmen
(85%) bereits 2015 Massnahmen er-
griffen hat, um die Auswirkungen der
Frankenaufwertung zu mildern. Im
Dienstleistungssektor reagierte im-
merhin noch fast jede zweite Firma auf
die Mindestkursaufhebung. Bei beiden
Sektoren waren die Verringerung der
Einkaufskosten sowie Preisnachlässe
im Verkauf die häufigsten Massnah-
men. Beim Industriesektor sahen sich
2015 darüber hinaus rund ein Drittel
der Betriebe zu einerVerringerung der
Personalkosten veranlasst. Gemäss
Rückmeldungen aus der Industrie wa-
ren nach dem 15. Januar 2015 die meis-
ten Unternehmen fast «nur» noch mit
Gesprächen mit den Lieferanten be-
schäftigt, um über neue Preise zu ver-
handeln. Hinsichtlich der verbreiteten
Angst vor Betriebsverlagerungen ins
Ausland zeigt die Umfrage, dass insge-
samt sieben Prozent der Aargauer Be-
triebe und jede zehnte Industriefirma
bereits mit einer (Teil-)Verlagerung
der Geschäftstätigkeit ins Ausland re-
agiert hat. In Planung ist diese Mass-
nahme bei insgesamt zehn, bzw. fünf-
zehn Prozent der Industrieunterneh-
men. Die Antworten zu den geplanten
Massnahmen zeigen, dass die Reaktio-
nen insgesamt abnehmenwerden;noch
jede zweite Firma ergreift weitere oder
erstmals Massnahmen. In der Industrie
plant dennoch jeder zweite Betrieb mit
einer Verringerung der Einkaufskos-
ten und bei fast 40 Prozent werden die
Personalkosten gekürzt.

Stellenabbau dürfte sich fortsetzen
2015 haben die an der Umfrage teil-

nehmenden Unternehmen ihre Be-
schäftigung um insgesamt 1,1 Prozent
reduziert.Durch den Personalabbau in
der Aargauer MEM-Branche, welche
die Beschäftigung um rund 4 Prozent
verringert hat, baute der Industriesek-
tor insgesamt 2,5 Prozent Beschäfti-
gung ab. Schweizweit dürfte gemäss
den derzeit vorhandenen Zahlen die
Reduktion im verarbeitenden Gewer-
be bei rund einem Prozent liegen. Die

wechselkurssensitive Aargauer Bran-
chenstruktur führt zu einer überdurch-
schnittlich angespannten Lage auf dem
Arbeitsmarkt. Die Frankenstärke traf
die Binnenwirtschaft erwartungsge-
mäss deutlich weniger stark als die Ex-
portwirtschaft. Zum Umfragezeit-
punkt zeigt die Auswertung, dass die
Beschäftigung in den an der Umfrage
teilnehmenden Betrieben für 2016 ins-
gesamt um 0,3 Prozent und in der In-
dustrie um 0,9 Prozent sinken wird.

Zurück zum «courant normal»?
Die Prognoseinstitute gehen von ei-

ner zögerlichen Konjunkturnormali-
sierung aus, mit einem BIP-Wachstum
von 1,2 Prozent für das Jahr 2016 (ge-
mäss Konsensprognose) und einer
Normalisierung für 2017. Die mit der
Auswertung der AIHK-Wirtschafts-
umfrage beauftragte Firma Fahrländer
Partner betrachtet aber ein mögliches
Szenario, in dem das Wachstum länger
unter dem langfristigen Trend bleibt,
weiterhin als Gefahr. Angesichts der
seit Jahren unveränderten makroöko-
nomischen Konstellation, wo schwä-
chelndes Wachstum bei gleichzeitiger
Nullinflation und ultraexpansiver
Geldpolitik weiter die Rahmenbedin-
gungen setzen, scheint auch für die
Schweiz ein Zurück zum courant nor-
mal nicht zwingend. In den letztenWo-
chen hat der Schweizer Franken gegen-
über dem Euro abgewertet und sogar
erstmals wieder die 1,10 Marke über-
schritten. Fundierte Gründe, dass diese
Entwicklung sich nun so fortsetzt, sind
in der Minderheit gegenüber Faktoren,
die eine weitere deutliche Frankenab-
wertung in der kurzen Frist eher un-
wahrscheinlich machen. Einigkeit
herrscht hingegen, dass die Franken-
aufwertung schon seit längerem zur
strukturellen Komponente geworden
ist und den Strukturwandel in der
Schweiz beschleunigt.

Ausgangsniveau lag bei 1,65
Heute wird gerne vergessen, dass

nicht der Wechselkurs von 1,20 Fran-
ken pro Euro das Ausgangsniveau der
Euroabwertung ist, sondern vielmehr
die 1,65 im 2008 vor der Finanzkrise.
Damals – wie auch schon in früheren
Jahrzehnten –mussten sich die Schwei-
zer Unternehmen einer Fitnesskur un-
terziehen und ihre Anpassungsfähig-
keit unter Beweis stellen. Das Tempo
der letztjährigen Aufwertung war aber
historisch einmalig. In der Deindustri-
alisierungsdebatte spricht das Schwei-
zer Branchenportfolio aber insgesamt
gegen eine schweizweite Aushöhlung
der so wichtigen industriellen Basis.
Dennoch führt der beschleunigte
Strukturwandel zu teils schmerzlichen
Anpassungen.

Kantonales Steueramt: Falscher Steuererklärungs-Typ verschickt

«EasyTax» statt Papier-Steuererklärung
In den letzten Tagen wurden die
Steuererklärungen für das Jahr
2015 verschickt. Einige Steuer-
pflichtige haben nicht wie ange-
fordert die komplette Steuerer-
klärung auf Papier erhalten,
sondern nur den Hauptbogen
für die elektronische Erstellung
der Steuererklärung. Eine Pa-
pier-Steuererklärung kann bei
Bedarf beim Steueramt der
Wohngemeinde nachbestellt
werden.

(Mitg.) Mit dem Programm «Easy-
Tax» können Aargauerinnen und Aar-
gauer ihre Steuererklärung elektro-

nisch ausfüllen und einreichen. «Easy-
Tax» führt schrittweise durch die Steu-
ererklärung und hilft, diese schnell und
einfach zu erstellen. Nach wie vor kön-
nen die Steuerpflichtigen ihre Steuer-
erklärung aber auch von Hand ausfül-
len.Ob mit dem Programm «EasyTax»
oder von Hand auf einem Papierbogen
– die Form der Steuererklärung wird
mit der Eingabe der Steuererklärung
für das Folgejahr ausgewählt.

«EasyTax»-Steuererklärung statt
Papier-Steuererklärung verschickt

Knapp ein Fünftel der Steuerpflich-
tigen im KantonAargau füllt die Steu-
ererklärung von Hand aus. Von diesen
haben etwa fünf Prozent statt der kom-
pletten Steuererklärung auf Papier

fälschlicherweise nur den Hauptbogen
für die elektronische Erstellung der
Steuererklärung erhalten. Die falsche
Zustellung geschah,weil bei der Selek-
tion und Zuordnung des Steuererklä-
rungs-Typs 2015 ein Status falsch inter-
pretiert wurde.

Papier-Steuerklärung bei
Wohngemeinde beantragen

Wer die Steuererklärung nicht elek-
tronisch ausfüllen möchte, kann beim
Steueramt der Wohngemeinde eine
Papier-Steuererklärung anfordern.
Das Gemeindesteueramt wird die For-
mulare korrekt adressiert zustellen.
Das kantonale Steueramt entschuldigt
sich bei den betroffenen Steuerpflichti-
gen für die Unannehmlichkeiten.

Leserbriefe

Ein Verbot abschaffen,
welches gar nicht existiert?

Die Initiative «Weg mit dem Tanz-
verbot!» will ein Verbot abschaffen,
das gar nicht existiert. Ein Tanzverbot,
welchesTanzveranstaltungen an hohen
christlichen Feiertagen untersagt, gibt
es im Kanton Aargau also nicht. Das
Ziel der Initiative ist die Aufhebung
von Paragraph 4, Absatz 3, des Geset-
zes über das Gastgewerbe und den
Kleinhandel mit alkoholartigen Ge-
tränken. In diesem Artikel ist festge-
halten,dassGastwirtschaftsbetriebe an
Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonn-
tag, am Eidgenössischen Dank-, Buss-
und Bettag, am Weihnachtstag sowie
am jeweils darauf folgenden Tag um
00.15Uhr schliessenmüssen.Diese Be-
stimmung bezweckt den Schutz der
christlichen Feiertage. Mit dem irre-
führenden Titel soll also ein Tanzver-
bot suggeriert werden, um über die
Hintertür die Öffnungszeiten von
Gastwirtschaftsbetrieben neu zu re-
geln.Dieser Paragraph wurde imGros-
sen Rat auch schon thematisiert. Serge
Demuth reichte am 3. Juni 2014 eine
Motion ein, die es den Gemeinden
überlassen will, ob die eingeschränkten

Öffnungszeiten beibehalten werden
sollen, oder nicht. Damit läge der Ent-
scheid bei den Gemeinden. Diese Mo-
tion hat grosse Erfolgschancen aufAn-
nahme. Die Initianten wurden vom
Regierungsrat angefragt, ob sie zu
Gunsten der Motion Demuth einer
Verlängerung der Behandlungsfrist ih-
rer Initiative oder einer Sistierung der
Weiterbearbeitung, bis nach Behand-
lung der Motion zustimmen. Das Initi-
ativkomitee lehnte dies ab, was den
Regierungsrat dazu veranlasste,keinen
Gegenvorschlag zur Initiative auszuar-
beiten, sondern diese zur Ablehnung
zu empfehlen. Es ist zu bedauern, dass
das Initiativkomitee nicht auf die Vor-
schläge der Regierung eingetreten ist
und somit auch der Gemeindeautono-
mie in diesem Bereich nicht Rechnung
tragen will.

Der Grosse Rat und der Regie-
rungsrat empfehlen die Volksinitiative
zur Ablehnung. Ich empfehle Ihnen
ebenfalls, die Ablehnung der Volksini-
tiative «Weg mit demTanzverbot!».

Bruno Rudolf, SVP-Grossrat und
Vizeammann, Reinach

Automatismus:
Schutz für Richter!

Unglaublich, wie derzeit Hysterie
und Unwahrheiten von Gegnern der
Durchsetzungsinitiative in das Volk
«geprügelt» werden. Als würde nach
dieser Abstimmung der Schweizer
Rechtsstaat untergehen und verurteil-
teAusländer, die meinesWissens in der
Schweiz noch nie zu kriminellenHand-
lungen gezwungen wurden, müssten in
ein Straflager nach Sibirien. Ich wähne
mich im falschen Film,wenn ich in Zei-
tungen riesengrosse, schwarze «Nein»
aushaltenmuss und bis heute fürOpfer
von Straftätern kein solch magisches
Inserat erleben durfte. Ist das verhält-
nismässig?

Träume ich? Es geht doch immer
noch um Menschen, die Unrecht be-
gangen haben? Menschen, die andere
Menschen bereits mit sogenannten Ba-
gatelldelikten verängstigen oder gar
traumatisieren konnten. Der Raser
von Schönenwerd wurde durch das
Bundesgericht geschützt und kann nun
weiter wählen, ob er in der Schweiz
bleiben oder in seine zweite Heimat
aufbrechen will. Wenn solche Fehlur-
teile sechs Jahre nach Annahme der
Ausschaffungsinitiative noch vorkom-
men,muss sich niemand wundern, dass
auch das Vertrauen in die 3. Gewalt
gelitten hat. Solche Urteile sind schuld
daran, dass heute dem Schweizer Volk
eine Automatismus-Lösung vorgesetzt
wird. Hat dieses schematische Vorge-
hen nur Nachteile?Oder bedeutet eine
solche, verfassungsmässige Regelung
nicht auch Schutz für die rechtspre-
chenden Behörden? Sie müssten sich
weniger sorgen, bedroht, erpresst oder
genötigt zu werden. Die richterliche
Unabhängigkeit und das Vertrauen in
diese Gewalt werden gestärkt.

GeorgWith,Teufenthal

Zur «Durchsetzungsinitiative»
Unterstützer der «Durchsetzungsin-

itiative» behaupten, der Bundesrat ha-
be die Umsetzung der Ausschaffungs-
initiative verschlampt. Das Gegenteil
ist richtig: Bundesrat und Parlament
haben fristgerecht ein strenges Gesetz
ausgearbeitet. Die Propagandisten der
«Durchsetzungsinitiative» negieren
dies, es geht Ihnen nicht um Rechts-
staatlichkeit und um die konsequente
Bestrafung vonTätern, sondern einmal
mehr um Irreführung der Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger, die Einfüh-
rung einer Zweiklassen-Justiz und um
Macht.

Die Behauptung, die Initiative wür-
de endlich Ordnung schaffen und ver-
hindern, dass «noch mehr ausländische
Vergewaltiger, Verbrecher in der
Schweiz frei herumlaufen» ist ein übler
Propagandatrick:Eswird derAnschein
erweckt, Polizei und Behörden blieben
untätig bei der Verbrechensbekämp-
fung.Auch sonst ist die SVP-Propagan-
da absichtlich irreführend. Ein Gross-
teil der Delikte in der Schweiz werden
durch Kriminaltouristen begangen. In
der Befürworter-Propaganda werden
diese jedoch wie in der Schweiz wohn-
hafte Ausländer aufgeführt. Die
«Durchsetzungsinitiative» betrifft aber
nur Personen, die in der Schweiz einen
Aufenthaltsstatus haben. Kriminaltou-
risten, abgewiesene Asylsuchende und
Sans-Papiers sind von der Initiative
überhaupt nicht betroffen!

Die Initiative bedroht dieDemokra-
tie: Sie entmachtet Parlament und Ge-
richte und sie zerstört die Gewalten-
trennung. Eine weitere Absicht ist es,
Verletzungen des Freizügigkeitsab-
kommens mit der EU und der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention
herbeizuführen. Die «Durchsetzungs-
initiative» muss als Vorspiel gesehen
werden für die «Selbstbestimmungsin-
itiative» der SVP, für welche gegenwär-
tig Unterschriften gesammelt werden.
Mit dieser Initiative soll die Abschaf-
fung der Menschenrechtscharta (EM-
RK) herbeigeführt werden.

NEIN am 28. Februar zur ungerech-
ten und staatsfeindlichen «Durchset-
zungsinitiative»!

David Zehnder, Beinwil am See
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